Beitragssenkung für niedrige Einkommen

Der Hintergrund Die Neuregelung im Detail Vorschreibebetriebe - Vorgehensweise In-Kraft-Treten Umsetzung in die Praxis Mehrere Dienstverhältnisse Selbstabrechnerbetriebe - Vorgehensweise 

Für die Bezieher niedriger Einkommen wird der Versichertenanteil zur Arbeitslosenversicherung (AV), abhängig von der Höhe der monatlichen Beitragsgrundlage, ab 1.7.2008 gesenkt bzw. entfällt mitunter zur Gänze. 

Der Hintergrund

Die (teilweise) Beitragsbefreiung für Bezieher niedriger Einkommen dient zur Absicherung der Konsumnachfrage und damit der Konjunkturstabilisierung. Sie soll ca. einer Million Beschäftigten zu Gute kommen. Durch die Senkung des AV-Beitrages erhöhen sich für die Betroffenen die Nettolöhne. An der Berechnung bzw. dem Ausmaß des Arbeitslosengeldes ändert sich dadurch jedoch nichts. 



Die Neuregelung im Detail

· Die Höhe des Versichertenanteiles zur AV orientiert sich an folgender Einkommensstaffelung: 

· bis €  1.100,-- 0 %, 

· über € 1.100,-- bis € 1.200,-- 1 %, 

· über € 1.200,-- bis € 1.350,-- 2 %.


Bei einem Bruttoeinkommen über € 1.350,-- ist der "normale" AV-Beitragssatz für Versicherte von 3 % einzubehalten. Die vorstehenden "Grenzbeträge" werden jährlich mit der "Aufwertungszahl" angepasst. Von der Neuregelung sind u.a. auch freie Dienstnehmer umfasst (diese unterliegen seit Jahresbeginn ebenfalls der AV-Pflicht). Der vom Arbeitgeber zu tragende Anteil des AV-Beitrages (3 %) bleibt unverändert. Ebenso der IESG-Zuschlag!

